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1.0 Einleitung 

1.1 Rechtsgrundlage  
Grundlage für Inhalt und Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes sind das 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August 1997 (BGBl. 
IS.2141, ber. BGBl.1998 IS.137), zuletzt geändert durch Artikel 4 Abs. 10 des Gesetzes vom 
5. Mai 2004 (BGBl. IS.718), sowie die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. IS. 
132) sowie die Texte der Baunutzungsverordnungen vom 26. Juni 1962 (BGBl. IS. 429), vom 
26. November 1968 (BGBl. IS. 1237) und in der Fassung der Bekanntmachung der Neu-
fassung vom 15. September 1977 (BGBl. IS. 1763) und unter Berücksichtigung der dritten 
Verordnung zur Änderung der Baunutzungsverordnung vom 19. Dezember 1986 (BGBl. IS. 
2665) und der Änderung des § 25c durch das Investitionserleichterungs- und 
Wohnbaulandgesetz vom 22. April 1993 (BGBl. IS. 466). 
Da das Bebauungsplanverfahren nach dem 20. Juli 2004 förmlich eingeleitet wurde, ist das 
BauGB in der Anpassung an EU-Richtlinien (EAG Bau) in der novellierten Form anzu-
wenden. 

1.2 Verfahrensablauf 
Um eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu garantieren, hat der Umwelt- und 
Planungsausschuss der Stadt Euskirchen am 24.11.2005 den Beschluss zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nummer 19 gemäß § 2 (1) BauGB für diesen Bereich gefasst. 
Die Bürgerversammlung als frühzeitige Beteiligung der Bürger gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
fand am 28.03.2006 im Ratssaal der Stadt Euskirchen statt. 
Die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde 
vom 12.April bis einschließlich 11.Mai 2006 durchgeführt. 
Die Entwürfe der Bauleitplanung sind mit der Begründung und weiteren Unterlagen für die 
Dauer eines Monats vom 22. Juni bis 21. Juli 2006 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
ausgelegt worden. 

1.3 Anlass und Ziel der Planung 
Der Sportplatz des Ortsteils Stotzheim liegt mitten in einem geschlossenen Wohngebiet. Auf 
Dauer können hier Lärm- und Verkehrsprobleme nicht vermieden werden. Um auch künftig 
den Spielbetrieb unabhängig von den Ruhezeiten für die Nachbarschaft organisieren zu 
können, ist bereits im Flächennutzungsplan vorgesehen, den Sportplatz nach Westen 
außerhalb der Ortslage zu verlagern. Die Fläche ist im Flächennutzungsplan entsprechend 
dargestellt. Die bisherige Sportplatzfläche soll nun für eine Wohnbebauung umgewidmet 
werden. 

2.0 Rahmenbedingungen 

2.1 Räumlicher Geltungsbereich und Topografie 
Das Plangebiet liegt im Südosten von Stotzheim in Mitten der vorhandenen Wohnbebauung. 

Es wird begrenzt - im Süden von dem Garagenzufahrtsweg parallel zur Steinbockstraße 
- im Westen von der Von-Heimbach-Straße 
- im Norden von der Herkulesstraße 
- im Osten von einer Grünanlage parallel zur Marsstraße. 

Die verbindliche Abgrenzung ist aus der Planzeichnung zu entnehmen. 

2.2 Flächennutzungsplan 
Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Stadt Euskirchen ist das Plangebiet als 
Wohnbaufläche (W) dargestellt. 
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2.3 Vorhandene Flächennutzung 
Das Flurstück 296 ist zur Zeit aufgeteilt im Westen in einen Aschenplatz mit Böschungen im 
Süden und Norden, die mit Bäumen und Sträuchern bewachsen sind. Nach Osten grenzt 
eine Grünfläche als Trainingsfläche an. Nach Norden grenzt das Vereinsheim mit einigen 
Stellplätzen, dahinter eine weitere Grünfläche als Trainingsfläche. Nur der Aschenplatz soll 
mittels Bebauungsplan einer Wohnbebauung zugeführt werden. Der nördliche und östliche 
Bereich des Flurstücks ist nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und soll zu einer 
großzügigen Grünanlage ausgebaut werden. 

3.0 Städtebauliches Konzept 

3.1 Verkehrserschließung 
Die Erschließung des Plangebietes erfolgt im Norden über die angrenzende Herkulesstraße, 
der überwiegende Teil des Plangebietes wird von der Von-Heimbach-Straße über eine neue 
Planstraße mit einer Stichstraße erschlossen. Die neuen Straßen sollen als öffentliche 
Verkehrsflächen verkehrsberuhigt ausgebaut werden. Der Wendeplatz am Ende der Stich-
straße berücksichtigt in seiner Dimensionierung eine problemlose Wendemöglichkeit für 
dreiachsige Müllfahrzeuge. 
Mittels eines Fußweges wird das Plangebiet mit der angrenzenden großzügig gestalteten 
Grünanlage verbunden. 
Verkehrliche Auswirkungen auf die angrenzenden vorhandenen Bebauungen sind aufgrund 
der geringen Anzahl von Neubauten entlang der Herkulesstraße nicht zu erwarten. Die neue 
Stichstraße für ca. 15 - 20 Wohngebäude mündet in die gut ausgebaute Von-Heimbach-
Straße, die für diesen geringen Verkehrszuwachs ausreichend dimensioniert ist. 
Die Erstellung der Verkehrsanlagen durch den Investor mit anschließender Übertragung an 
die Stadt Euskirchen sowie die Einhaltung der verkehrlichen Erfordernisse, werden in einem 
Erschließungsvertrag geregelt. 

3.2 Bebauungskonzept 
Die Gebietsausweisung erfolgt entsprechend den städtebaulichen Zielen der Stadt 
Euskirchen in Anpassung an die vorhandene umgebende Baustruktur. Durch eine offene 
aufgelockerte Bebauung soll eine zu starke Verdichtung verhindert werden. 
Die vorhandene angrenzende Bebauung besteht überwiegend aus ein- und zweige-
schossigen Einzel- und Doppelhäuser, diese Bebauung soll für das Plangebiet übernommen 
werden. 
Zur Vermeidung einer Verdichtung wird die Zahl der Wohnungen pro Wohngebäude auf zwei 
Wohnungen beschränkt. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen festgesetzt, die sich 
parallel zu den Verkehrsflächen ausrichten und eine Bautiefe von ca. 14,0 m zulassen. Um 
eine ansprechende Architektur zu erhalten, und zur harmonischen Integration der 
Neubebauung in das Ortsbild, werden zudem Festsetzungen gemäß § 86 BauO NW zur 
Dachform, Höhe der Gebäude, der Dacheindeckung und der Fassaden getroffen. 

3.3 Ver- und Entsorgung 
Die Wasser-, Strom-, Gas- und Telekommunikationsversorgung des Plangebietes erfolgt 
durch Erweiterung der vorhandenen Netze der Versorgungsträger. Besondere Maßnahmen 
sind nicht erforderlich. Eventuelle Änderungen vorhandener Leitungen erfolgen auf Kosten 
des Investors. 
Das Schmutz- wie auch das Niederschlagwasser wird wie bisher dem örtlichen Kanalnetz 
(Mischsystem) zugeführt, das ausreichend dimensioniert ist. 
Zur Reduzierung der Niederschlagswassermengen werden im Textteil zum Bebauungsplan 
das Sammeln des Niederschlagwassers zur Gartenbewässerung und die Reduzierung der 
Versiegelung bei Garagen-Vorfahrten und Terrassen empfohlen. 
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4.0 Inhalte des Bebauungsplanes 

4.1 Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise 
Die Art der baulichen Nutzung wird auf die angrenzende Bebauung des Ortes abgestimmt 
und hieraus entwickelt. Deshalb wird im Bebauungsplan allgemeines Wohngebiet (WA) 
gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. Da die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gemäß § 4 
(3) Nr. 4 und 5 BauNVO (Gartenbaubetriebe und Tankstellen) in der vorhandenen 
Nutzungsstruktur und auf Grund des starken Verkehrsaufkommens störend wirken würden, 
werden diese gemäß § 1 (6) BauNVO ausgeschlossen. 
Das Maß der baulichen Nutzung wird auf die bestehende Bebauung abgestimmt, deshalb 
werden die Baukörper auf maximal 2 Vollgeschosse begrenzt. Da es entlang der Herkules -
straße durch die Hangsituation zu ungewollten Fehlentwicklungen aufgrund der Souterrain 
kommen könnte, wird diese Baureihe auf ein Vollgeschoss begrenzt. Die geplante Bebauung 
soll zu keiner erhöhten Verdichtung führen, deshalb werden hier nur Einzel- und 
Doppelhausgrundstücke ausgewiesen. Die Grundflächenzahl (GRZ) wird entsprechend § 17 
BauNVO auf 0,4 festgesetzt. 
Um die Bodenversiegelung auf das Nötigste zu beschränken, wird die zulässige Über-
schreitung der GRZ auf 25% (nach § 19 Abs. 4 BauNVO) reduziert. 

4.2 Verkehrsflächen 
Der verkehrsberuhigte Ausbau der neuen Erschließungsstraße wird im Rahmen eines 
Erschließungsvertrages zwischen Stadt und Investor geregelt und definiert. 

4.3 Grünordnerische Festsetzungen 
Die Umgebung des Baugebietes gehört zu einem der größten Neubaugebiete Stotzheims. 
Die an das Plangebiet angrenzende vorhandene, großzügig ausgerichtete Grünfläche sollte 
in dieser Situation unbedingt zur Aufwertung des gesamten Wohnumfeldbereiches beitragen 
und somit die infrastrukturelle Entwicklung mit unterstützen. Geplant ist eine entsprechende 
Entwicklung und Gestaltung der Fläche inklusive eines Kinderspielplatzes. 
Die vorhandenen Bäume im Böschungsbereich des ehemaligen Sportplatzes sollen, so weit 
es die Erschließung der Grundstücke ermöglicht, erhalten bleiben und in die privaten Gärten 
integriert werden. 

5.0 Belange des Umweltschutzes  
Gemäß § 2a BauGB wurde ein Umweltbericht erstellt, der die Belange des Umweltschutzes 
untersucht und die Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nach-
teiliger Umweltauswirkungen bewertet. Das Gutachten zur Altlastenuntersuchung vom Büro 
Kühn Geoconsulting wurde berücksichtigt. Der stärkste Eingriff findet im Schutzgut Boden 
statt, hierzu werden Ersatzmaßnahmen festgesetzt. Der ökologische Ausgleich kann gemäß 
Umweltbericht innerhalb des Plangebietes ausgeglichen werden. 

6.0 Realisierung und zeitlicher Zusammenhang des Eingriffs 

Da sich die unbebaute Fläche des Plangebietes überwiegend im Besitz eines Investors 
befindet, ist die Realisierung der Maßnahme kurzfristig möglich. Nach Rechtskraft des 
Bebauungsplanes und Abschluss des Erschließungsvertrages werden die Grundstücke neu 
parzelliert und aufgeteilt, die zeitliche Bebaubarkeit ist noch nicht absehbar. 

7.0 Bodenordnung 

Eine Bodenordnung erfolgt aufgrund der Eigentumsverhältnisse privatrechtlich. Die 
Erschließungsfläche geht nach Fertigstellung durch den Investor in den Besitz der Stadt 
Euskirchen über. 
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8.0 K oste n  

Die Planungskosten und Erschließungskosten für das gesamte Bebauungsplangebiet 
werden vom Investor getragen. 

Euskirchen, den 02.11.2006

gez. Dr. Uwe Friedl  
(Bürgermeister) 
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